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RS OGH 1972/10/27 2Ob45/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1972

Norm

ABGB §1311 IIb

KFG §101 Abs1 lita

KFG §101 Abs1 litd

KFG §101 Abs5

Rechtssatz

Eine Au4age der Behörde gemäß § 101 Abs 5 KFG 1967, daß die in der Transportbewilligung angeführten Transporte

von einem voranfahrenden Fahrzeug der Gendarmerie zu begleiten sind, dient ausschließlich der Sicherheit des

besonders gefährdeten Gegenverkehrs und nicht der Verhinderung von Au:ahrunfällen von Straßenbenützern, die

dem Schwertransport nachfolgen.
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